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Sitzung des Aussdiusses fiir Umwelt i.ind 5tadt t.iberkeit vom .o9.z14
hier: Anfrage von Herrn Treß Gb[hrenatz Fußgngerzone

Nach der zurz tgültigen Straßerireiriigungssatzung werden Straßen aufgrund ihrer Verkebrsbe-
deuttirtg in drei Kategorien in der Sommerreinigung Unter5chieden.

W =Wohnstraßeri:
Das sind Straßen1 bei dem die Berange der Erschließung der anriegenderi Grundstücke über-
wiegen. Hierbei haridertes sich im We5entlicllen um die Straßen aller Wohngebiete. Diese Stra-
ßen weisen den geringstenöfferitlkhen Anteil aus.

= Innerörtliche Straßen:
Das sind Straßen1 die iJben.vieyenddem innerörtlichen Durchgangsverkehrdienei-i. Hierzu gehö-
ren Gemeindestraßen, bei denen die Be!ange des Verkehrs üherwiegen und die im amtlichen
Stadtp'an als solche gekennzeichnet sind1 sowie Straßen im Zentrum mit besonderem Reini-
gungsaufwand «nsbesondere Fußgängerzonen).
Bei diesen 5traßen ist das öffentche Fnteresse höhereinzustufen. Die Verunreinigungen in Fuß-
grigerzonen sind größer a[s in normalen Wohnstraßen. Dem entsprechend ht die Stadt dort
einen höheren Anteil an der Reinigungsyebiihrzu tragen. rm Unlkehrschlu5s dazu faFkn die Ge-
bühnen für den angrenzenden Grundstückseigentümer niedriger aus

U = Oberörtiche Straßen
Das sind Straßen1 die überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen. Hierzu gehä-
ren die Bundesstraßen und die Straßenabschnitte von Landstraßen1 die über.viegend fürden
überörtlichen Straßenverkehr bestimmt sind. Hier liegt der öffentliche Anteil der Stadt am
höchsten.

Die Sommerreinigungsgebiihren fürdie Straßen derKlasseWriegen zurzeit bei 2,74je Meter
ansetzbarer Grundstücksseite. In der Rege[ werden diese Straßen nur einmal pro Woche gerei-
nigt. Dagegen liegt die Gebührfür eine Straße der KFasse [hei 231. [neinerFußgngerzone
werden Straßen aber sechsmaF pro Woche gereinigt. Somit muss pro Grundstücksmeter2t x 6

136 gezahlt werden. Dies ist ca. die fünffache Gebühr von den Straßen der Klasse W.
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Der Oberbürgermeister 
32/04 

21.10.2014 

Ihr Ansprechpartner 
Frau Wiener 
Tel.: 207 - 2356 
Fax: 207 - 2433 

1. 
An  
 
69/00  
Geschäftsstelle des Umweltausschusses  
 
-über VB4-    
 
Sitzung des Umweltauschusses am 11.09.2014,  
Anfragen gem. §18 Geschäftsordnung des Rates der St adt Hagen  
 
Herr Heiermann bezieht sich auf die reduzierte Parksituation für Behinderte in der Rathausstraße und 
bemängelt, dass diese Parkplätze von Firmenfahrzeugen blockiert werden. 
Er bittet um Lösungsvorschläge.  
 
Die Umbauarbeiten der Rathausgalerie sind weitestgehend abgeschlossen. Um die Verkehrssituation 
zu entspannen, wurde in der Rathausstraße überwacht, in der Potthofstraße ein derart großer Bereich 
für  Handwerker zur Verfügung gestellt, dass diese gesperrt werden musste.    
 
Der verkehrsberuhigte Bereich wird nach Abschluss der Straßenbauarbeiten wieder bis zum 
ehemaligen Stadtarchiv vergrößert. In verkehrsberuhigten Bereichen darf außerhalb der 
gekennzeichneten Flächen von Behinderten geparkt werden. Für Schwerbehinderte verbleiben 
zukünftig Parkmöglichkeiten. 
 
Die Behindertenparkplätze in der Potthofstr. stehen nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zur 
Verfügung.  
 
 
 
Weiterhin soll es im Zusammenhang mit der Sanierung des Bahnhofsgebäudes sowie an- und 
abfahrenden Taxen zu Gefahrensituationen im Bereich der Behindertenparkplätze Am Hauptbahnhof 
gekommen sein.  
 
Die Endbeschilderung der Behindertenparkplätze vor dem Bahnhofsgebäude war temporär 
verschwunden, so dass Überwachungsmaßnahmen fehlschlugen. Diese Beschilderung wurde 
zwischenzeitlich wieder ergänzt.  
 
Zukünftig wird die Parksituation vor dem Bahnhofsgebäude nach Beschlussfassung der BV Mitte neu 
sortiert, so dass mittig des Platzes 2 Behindertenparkplätze mit Piktogramm entstehen werden. Die 
Taxen können sich dann zukünftig „in Reihe“ aufstellen. Die 2 Behindertenparkplätze auf dem 
Kurzzeitparkplatz am Rathaus II bleiben bestehen.    
 
 
gez. Wiener  
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WIRTSCHAFTSBETRIEB
 

      WIRTSCHAFTSBETRIEB HAGEN  WBH ���� POSTFACH  4249 ���� 58042  HAGEN   ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER STADT HAGEN  

 
BRIEFADRESSE:  Vorstand KONTO DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES HAGEN  
POSTFACH 4249 � 58042 HAGEN                                             Thomas Grothe (Sprecher) SPARKASSE HAGEN, BLZ 450 500 01 
PAKETADRESSE:                                                                              Hans-Joachim Bihs KONTO-NR. 100 129 927 
EILPER STR. 132-136 � 58091 HAGEN                                              BIC: WELADE3HXXX  �  IBAN: DE56 4505 0001 0100 1299 27  
 
 

  Fachbereich 

Strategische Planung und Koordination 
An die Geschäftsstelle des Umweltaus-
schusses der Stadt Hagen 

 Gebäude 

Verwaltungsgebäude B 

 
z. Hd. Frau E. Paech 

 Anschrift 

Eilper Str. 132-136, 58091 Hagen 

Umweltamt  Auskunft erteilt 

Herr Haneke 
über Fachbereich 60  eMail 

m.haneke@wbh-hagen.de 

  Telefon 

(02331) 3677- 

 Vermittlung 

 36770 

 Telefax 

 (02331) 3677-5999 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 

24/09/2014-69/00-Frau Paech WBH/S 1 23.10.2014 
 
 
 

Anfrage von Ratsmitglied Herrn Treß gemäß § 18 GeschO der Stadt Hagen aus der Sitzung 
des Umweltausschusses am 11.09.2014 wegen der Verlandung des Ischelandteiches  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR beantwortet die Frage von Herrn Treß zur Verlandung des 
Ischelandteiches wie folgt: 
 
Grundsätzlich ist zu der Anfrage festzustellen, dass der WBH als Dienstleister für die Stadt 
Hagen die Gewässerunterhaltung durchführt; Gewässerunterhaltungspflichtig ist jedoch das 
Umweltamt/Untere Wasserbehörde. Somit kann von hier aus keine Aussage dazu getroffen 
werden, ob der Ischelandteich -auch vor dem Hintergrund der damit verbundenen Kosten- 
entschlammt werden soll. 

Vor dem Hintergrund der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRR) und den damit ver-
bundenen Bewirtschaftungsvorgaben für die Wasserwirtschaft, konkretisiert in den §§ 27 ff. 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wird insbesondere aus gewässerökologischen Gründen eine 
Entschlammung des Ischelandteiches abgelehnt. 

Der Ischelandbach ist als Kerbbachtal im Grundgebirge (vgl. LUA Merkblätter Nr. 17) einzu-
stufen. Diesem Fließgewässertyp zuzuordnenden Merkmalen sind u.a. flache, breite struktur-
reiche Profile; bei der Sohlstruktur dominieren Schotter, Steine und Blöcke; die Substrat-
diversität ist sehr groß, die Uferstruktur ist durch Sturzbäume und Holzansammlung gekenn-
zeichnet und das Makrozoobenthos ist durch anspruchsvolle (Leit-) Arten, bezogen auf 
Strömung und Sauerstoff, geprägt. 
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Der Ischelandteich, den der Ischelandbach im Hauptschluss durchströmt,  verändert und ver-
schlechtert die ökologischen Merkmale des Gewässers dramatisch. Sämtliche oben be-
schriebenen Fließgewässereigenschaften fallen aus und werden durch Eigenschaften eines 
Stillgewässers ersetzt. Stillgewässer wie der Ischelandteich sind aber natürlicherweise im 
Landschaftsraum des silikatischen Grundgebirges nicht vorhanden. 

Somit wird aufgrund der oben beschriebenen Bewirtschaftungsvorgaben, wonach eine Ver-
schlechterung des ökologischen Zustandes bei der Bewirtschaftung der oberirdischen Ge-
wässer zu vermeiden ist, aus Sicht der Gewässerunterhaltung eine Entschlammung des Is-
chelandteiches abgelehnt. 

 
Ich bedauere, Ihnen keine positivere Antwort geben zu können; für evtl. Rückfragen stehe ich 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
              gez. M. Haneke 



Zu Pkt. 1

Die Betreiber einer nich! genehniigungsbedürftigen Anlage nach § 22 B!mSchG
müssen diese so betreiben, dass die von der Anlage ausgehenden Emissionen
bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten dürfen.
Es finden aber nur Kontrollen statt, wenn uns Bürgerbeschwerden vorliegen

Zu Pkt. 2

Am 05.10.2011 wurde bei Familie Held in der Brusebrinkstraße 28 im 1. OG

eine Lärmpegelniessung zur Nachtzeit durchgeführt.
Danach sind bei uns keine weiteren Beschwerden eingegangen.

Zu Pkt. 3

Es wurden bei folgenden Anwohnern eine Lärmpegelmessung zur Nachtzeit

durchgeführt.

FamiHe Held, Brusebrinkstraße 28
fl Familie Klinkert, Brusebrinkstraße 32

Zu Pkt. 4

Die erste Lärmpegelmessung hat am 10.11.2010 bei der FamiHe Klinken gegen
22:30 Uhr stattgefunden. Hier wurde der lmmissionsrichtwert um -6 dB(A)

unterschritten.
Die zweite Messung fand am selben Tag bei der Familie Held gegen 23:30 Uhr
statt. Hier wurde der tmmissionsrichtwert um 4 dB(A) unterschritten.
Die dritte Messung fand am 05.10.2011 bei der Familie Held gegen 22:30 Uhr
statt. Hier wurde der lmrnissionsrichtwert um 1 dB(A) überschritten.

Zu Pkt. 5

Wir haben uns mit der Stiftung Volmarstein, Herr Magoley, Abteilungs'eiter Bau
und Technik in Verbindung gesetzt. Er hat die Fa. Emmerson mit der
Instandsetzung der Lüfter beauftragt. Danach wurde durch die Fa. ITAB ein

Lärmgutachten erstellt.

Gemeinsame Untere Umweitschutzbehörde der 14.10.2014

Städte Bochum, Dortmund und Hagen
69/516

Ihr Ansprechpartner
Herr Wischmann
TeL: 207-4788
Fax: 207-2428
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/'Ja_

Vor einigen Jahren st vorn Evang. I(rankenhu5 in Haspe eine Lüftungsanlage mit großen
Ventilatoren instlriert worden. Diese Anlage hat wiederholt zu Beschwerden der Anwohner
der Brusebrinkstraße geführt. ei vorn Umweltamt der Stadt Hagen durcheführteri
Messungen hatte sich herauseste1lt, dass die Anlage zur NacFieit dnz.wittür
allgemeine Wohngebiete von 40dß/A übersteigt. Die Krarinu elischaft hatte
seinerzeit die zu hohen Lrmemissionen auf einen technischen Defekt zurüdgeführt und
Abhilfe zugesagt. Nun mehren sich aber wiederdie Beschwerden über einen sehr hohen
LrrnpegeI zur Nachtzeit, so dass eTn Schlafen z.B. bei geöffnatem Fenster nur mit
Ohrstöpseln möglich sei.

Unterliegen die von der Anlage ausgehenden
Lärmernissionen einer stiindigen Kontrolle durch das
Uniweltamt?

Wann wurde die letzte I(onfroilmessug zur Nachtzeit
durchgeführt?

Wurden auch die bei den Anwohnern der
Brusebrinkstralle ankommenden Lärininimissionen
gemessen?

WeIches Ergebnis brachten diese Messungen?

WeIche Maßnahmen wurden veranlasst, falls der
Grenzwert wiederum Üb erschritten wurde?

Mit der Bitte um eine schriftTklie Bear.tworturigl



Stadt Hagen 

- 
U mwe l.taussch uss- 

Frau Paech 

Postfach 4249 

58042 Hagen 

1. V. 0. Liedtke 
(Bereichseiter) 

HEB GmbH - Hagener Entsorgungsbetrieb 
Kunden5ervice 0233135444444 

Fax 023312 5385 
E- Mai kunderlservice@ heb-hagen.de 

Web w.heb-hagen.de 

Geschäftsführer 
Dr. Herbert BLeicher, Manfred Reiche 

Vor5itzender des Aufsichtsrates 
Horst Wisotzki 

Registergericht Hagen, HRB Nr. 3642 

Tel.efon 

Fax 

E-MaiL 

Standort 

< Hagener 
i) Entsorgungsbetrieb 

023 31 35 4441 10 

023 31 25385 

d.Iiedtke 
heb-hagen.de 

HEB GmbH - 
Hagener Entsorgungsbetrieb 

Verwaltung 
Fuhrparkstraße 14 - 20 

58089 Hagen 

Bankverbindung 
Sparkes5e Hagen BLZ 450 50001 Kto.-Nr. 109 008 251 

BICWELADE3HXXX IBAN DESO 4505 0001 0109 0082 51 
Commerzbank Hagen BLZ 45040042 Kto.-Nr, 351 154 000 

BIC COBADEFFXXX IBAN DE98 4504 0042 0351 154000 
LJST-Ident-Nr DE 191907347 

HEB GmbH 1 Fuhrparkstraße 14-20 1 58089 Hagen Ansprechpartner Herr Liedtke 

Ihr Zeichen 

Mein Zeichen H E B/1 

Datum 281ft2014 

MangeLnde Straßenreinigung in der Lenaustraße 

Sehr geehrte Frau Paech, 

die Lenaustraße wird satzungsgemäß mittwochs und samstags mitteLs einer Kl.einkehrmaschine ohne Beifahrer 

gereinigt. 

In Zusammenarbeit mit der Beschwerdeführerin wurde der Reinigungszeitpunkt so abgestimmt, dass der 

Gossenbereich für die Maschine zum größten Teil. zugängLich ist. Mittl.erweile reinigen wir den Bereich in den 

frühen Vormittagsstunden. 
Des Weiteren haben wir die Beschwerdeführerin gebeten, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen, sobaLd es 

Schwierigkeiten in Bezug auf die Sauberkeit der Lenaustraße gibt. 
Dieses System hat sich seit einem Jahr bewehrt. Der Gossenbereich ist sauberer und mit Antragstelierin hat sich 

seit diesem Zeitpunkt auch nicht mehr bei uns bekLagt. 

Ich hoffe Ihnen hiermit ausreichende Informationen gegeben zu haben. 

Mit freundLiche Grüßen 
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HAGEN Stand: 24.09.20141
Stadt der FemUnrvorsität

Seite: 2Der Oberbürerrneister

ÖFFENTLICF-EE BESCHLUSSAUSFERTK3UNG

Betre if:
MangeFhafle Sraßenreimgung in der 1enaustraße
Vortage: 066212014

B e schi ii ssfass u Fig:

Gremium: Bezirksvertretung Hagen-Nord
Sitztrngsdatum: 10.09.2014
Sitzung: BVN/05/2014, ÖffentIrcherTei, TOP 8.3

Beschluss:

Die BV-Nord bittet den Ausscliuss für Umwelt, Stadtsauberkeit und Mobitt sich im
Zuge der weiteren eratung mit dem Saciwerhalt zu befassen und d{e BV-Nord über
das Ergebnis zu informjeren.

Ab stirn m u n gs ergebnis:

x EinsUmmig beschlossen

gez. gez.
Heinz-Dieter Kohaupt Marina Graening
B ezi rksb ü rge rmeTs te r Sc h riftfü h re ri n

Dafür: 14
Dagegen: 0

Enthailungen: 0



qez. Kohaupt
(Unterschrift)

Absender: DrucksachenNr.

Bezirksbürgermeister 066212014

Heinz-Dieter Kohaupt Datum
03.07.2014

BV-Nord

Tagesordnungspunkte des Bezirksbürgermeisters

öffentliche Sitzung 10.09.2014 Bezidsvertretung HagenNord

Betreff: Mangelliafte Straßenreinigung in der Lenaustraße

Beschlussvorschlaq:

De BV-Nord bittet die Verwaltung zu prDfen, ob die Einrichtung wechse!seitiger
Halteverbote in der Lanaustraße an Straßenreinigungstagen zu rea'isieren se und
dEese umzusetzen.

B e q rü n du nq:

Eine Anwohrierin wandte sich an den Beschwerdeausschuss und beschwerte sich
über die mangelhafte Straßenreinigung in der Lenaustraße. SEe bat den
Beschwerdeausschuss die Veiviatung für eine regelmäßige Reinigung der
Straßenräriderzu sorgen.

Der Beschwerdeausschuss empfiehlt der Bezirksvertretung sich im Zuge der weiteren
Beratung crber den Sachverhalt auch mit der Frage nach der Einrichtung
wechselseftger Hatteverbote an Reinigungstagen zu befassen. Siehe Sitzung des
Beschwerdeausschusses am 03.04.2014 mit der VorfagenNr. 0348/2014



Am UE i gen betrieb:
Fachbererch des Dberbürermeisters

9 e (eI 1 g 1:

Beschlussfassung:
Besc h w rd e ausschuss

/0/ J..) J/j
1

[ HAGEN Drucksachennummer:
Stadt dr Fem1JnIversIt( 0348/2014

Der Oberbiirgermeisier SeFte 1 Datum;
17.03.2014

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

9 e treff;
Beschwerde!Aniegung gern. § 24 GO NRW:
Man ge1hafe Straßenreinigung in der Lenoustraße

Beratu n gera Ige:
03.04.2014 Be5 c hwe rd e au s eh tis s

Bosch 1 u ssvo rs chi ag:
Die Beschlussfassung ergEbt ici aus der Beretung



HAENfJ
Stadt der Fe!rIUnIversIt(
0er Oherbiirgermeister Seite 2

D rucI s ricke nn uni m er:
0340/2014

Datum:
17.03.2014

Kurzfassung

Die AnIragseUerin beschweit sich über die magehafIe StfaßenreinFgun2 in der
Lenaustraße. Sie mochte mit ihrer Beschwerde erreichen, dass sich dar
Beschwerdeausschuss dieser Sache annFmrnt und einen Beschluss fasst, durch
den die \'erwallung beauffragl '.vird. für &ne reelmßige Reinigung der
Slraßenränder zu sorgen.

Begründung

Die MlragsteFlei'in tst Anwohnerin der Lenaustraße in Eckesey. Seit Beginn des
Jahres 2014 wird diese Sbaße vom HEgener Entsorgungsbelrieb nur nach einma'
wöchentlich mit der Kehrmaschine gereinigt. Eine Besenreinigung der
Fahibahnrärtder findet nicht mehr statt. So bleibt der Schmutz in de Randbereichen
der Fahrbahn liegen bzw. wird durch den Wind auf der gesamten Straße verteilt.
Darunter leidet auch die Sauberkeit auf den Gehwegen. deren Reinigung (eiCweisa
von den Bewohnern(innen). teilweise von Rehilgungstirmen im Auftrag dar
Wohnungsunternehmen erledigt wird. Zum negelivan Stadtbild trägt bei, dass die
Vartreiher von Wochenbättem und Werbezetteln sich nicht darum kümmern, dass
ihre ProduMe in Hauseingängen abgelegt werden und von dort ebenfalls auf der
Straße landen. Um die Beschwerden der Anwolinerinnen und Anwohner haben sich
diese Unternehmen bisher nrht gekiimriieit

In der Lenaustraße sieht es des hatb trotz aller Bemühungen der Anlieger(innen)
ständig schmutzig aus. \'ersuche, den .Schmutz im Zuge der Geh.'iegreinigung
regelmäßig om Fahrbuhnrand in die Fahrbahnmitte zu fejen, scheitern daran, dass
dies einerseits gefährlich ist und andererseits wenig Sinn machi, wenn die Reinigung
des HEB nicht direkt im Mscliuss erfolgt.

Die Antragstellerin ist der Meinung, dass es nicht sein kann, dass alle
Anlieger(innen) Straßenreinigung sgebü h ran sich z udeffl um die
Gehwegreinigung kümmern müssen und dennoch die Straße ständig verschmutzt ist.
Sie regt an, dass zumindest alle zwei bis drei Wochen eine Besenreinigung durch
den Nagener Entsorgungshe!rfeb erfolgen soll. Die bisher von dort angerührten
Argumente hiergegerr erkennt sie nicht an, da in der SchJerstraße, einer
ParaUeletraße, rege!mß(g eine Besenreinigur durchgeführt wird.jhrer Auffassung
nach ist es fatal, wenn pauschal entschieden wird, welche Straßen per Hand
gerainigi werden und v/elchenicht.

Stellungnahme der Verwaltung

Der Hegenar Entsorgungsbatrieb teil! mi!, dass sich die Häutigkeil und Intensität der
Straßenrehiigung jeweils nach den örtlichen Verhältnissen richtet und in den
einzetrien Stießen durchaus unlerschiedlich sein kann. Sie wird bestimmt nach dem
Grad der zu erwartenden Verschmutzung. der sich aus der Verkehrsbelaslung und
der angrenzenden Bepflanzung und Bebauung ergibt. Im Jahr 2013 wurde
gemeinsam mit der Kämmerei der Stadt Hagen eine umfassende prüfung der bis



HAGEN
Stadt ier FernUn1vsItat
Der Oherbürermester

dahin ak1ueIen Ens1ufungen und Bewertungen aer Staßen im Hagener Stadtgebfet
hinsichtlich der Straßenreinigung sowie des MnIerdens1es durchefühd. Die
ErgebnFsse dieser (teWvesen) Neubewertung haben skh auch in &ner Änderung dar
Gebfihrensatzung ab 2014 nredergasch!agen.

Das Problem der paikenden Fahrzeuge und der davon ausgehenden Bahirnewngen
der Straßenreinigung ist rm gesamten StadIjebiei nahezu gleich, so dass die
Reiriigungsreistung in der Lanaustrafe den gtechen Umfang we in den anderen
S1raen hst. Dass Straßenbereihe van der maschinairen Reinigung nicht erfesst
werden und daher lieqen blerben müssen, ist zwar bedauerlich, jedoch wird
hierdurch nicht die Ordntrngsmäßigkeit der SlraßenreinFgung in Fiage gestellt.

Aufgrund der Beschwerde di Antragstelledn habe man sich de Lenatisfraße
verstärkt angeschaut und fesistelFen müssen, dass der dartigs Parksireifen stark
frequantiert i5t. Zu keiner Zeit sei der Parstreiren so frei gewesen, dass man Ihn
ungehindert titte rengen können. Der Straßenbereih selbst sei satzungsgemL
gareingt.

Finanzielte Auswirkungen
ijz d d ii)

Es entsthn kFne finar'tziII&i und per n1eri Aurkuin

].LJF

Seite:3

Drucksachennummer J
0346/2014

Datum:
17.032014
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EslsrhElnI Lniiitrn. ED Her und eridirt zur Nkrdrirk

HrmR eiheb 1h ehe scweaie em. 24 tle rnehndaardrwng NIWwegz dar nlften
5trnrihgur in i1r tnusIie.

Ohe (ina u s trfl e wird s lt lJein n d es J hi res 2014 vom gerte r ntrorgurisbatrreb n ii r nc tn m 1

zhIrich mit ener rcIe K Ii mc1ifii geroint, nkkt mehr mbt dem Besu. Oadwdi bIehaa
de 51 ra err id schmutz. dr!cIimuIz wird durch den Wiii In a!Je aiberciche veaeift.
Vtreiber un Weche 1ttclien und WeUezeItIn kUmreriurch nlclitdrurn, dass Ihr* FrndLJte IrL

de HurRen lt iveiilen uridvi:pn dar! us a der St rlie IancIer. Um die '.rrder
der An ulinariruen und Arwwhner1 ilre slrnn m irfech vorgetrogen v.'urderi, hLren iich diese
LJjmebmen bhi nicht gekümmert.

In derLunmistrße £ehL es da: tmL regelmMer Fal baknr iumj stdig vet5cJmuIRau. ore
Aer haben skli tel ret5e schien selbst geheiren und fegen ulen 5chmu1zon ulen Straßenrinftern

UFe

Ririgur des I-EFi nkhi direit rn Msch!uss rfogl.

I VCR'1 i hierzu iu[ meIoe h ndsdirUtlitliert Aihrun.gn.

Arnwuhnin der tenustrae enerte ich vorn 5esch werd caus ia, des er sfth daser Sa:he
annimmt untf eine ii Be5cMuss asI, tJttrd den die V varwn h utrat wird, Fi:ir eine

eir Iehngung dcr5Lm nrlider zu sorgen. 2urnVcirefth nenne id ch]rer-e. wo
dies stnseinremprtiziertwFrd.

Vo rge ree ii, gerreh m 1, u ii te rscti deIi
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Auszug - Beschwerdef Anregung gern § 24 GO NRW:
Mangelhafte Strarenreinigung in der Lenaustraße

Sitziinci d cerdft
Ö 4.1
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Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses

Herr Dt Bücker ruft den Tagesordnungspunkt auf. Da Aniragstellerin ist anwesend und
erklärt auf Nachfrage, keine ergänzende SteTrunnahme abgaben zu ',oI!en.

Herr Liedtke. Haener Entsorgungehetrieb, erläutert, dass das LJnlernehmen im Zuge des
Haushallssicherungsplans für die Stadt Hagen unter anderem bei der Stamm-Belegschaft
15 % Einsparungen habe vornehmen niüssan. Das habe dazu geführt, dass die Beifahrer
von den Kehniischinen abgezogen worden seien. Bis auf ganz wenige Bereiche, z.b. die
Innenstadt, werde im gesamten Stadtgebiet die gleiche ReingungsIeislung geboten. Die
Lenaustraße werde zw&mal in der Woche durch dJe Kehrmaschine gereinigt. De
Fairbahnränder könnten nur danfl gereinigt werden, wenn dort keine Autos parkten, was
aber se'ten der Fall wäre.

Herr Beyel führt aus1 dass chese Situation nichi flUf in der Lenaustraße gegeben seL Es
gebe doch die Möglichkeit, wechselseurges Parken an Reinigungstagen durchzuführen. Er
fragt. ob man dies nicht als Losung in Betracht ziehen könnte.

Frau Schmidt-Winlerhoff bestätigt, dass sich das wechseleFtige Parken an
Rein igung stegen am Spiel brink und am Quambusch bewährt habe.

Frau Panzer gibt zu bedenken, dass die Paricplätze in den Wohngebieten dringend
gebraucht würden, Man mQsse &ch überlegen, wo die Fahrzeuge an den ReinJgungszeiten
geparkt werden können.

Herr Liedtke berichtet, dass es nach dar Einrichtung der wechselseilJgen Haliverbote am
Spielbrink und am Quamtusch sehr lange geda.iert habe, bis sich de Anwohner(innen) an
diese Regelung gewöhnl hätten. Bis heule sei dre Akzeptanz nicht bei allen vorhanden1
vereinzelt blieben die Fahrzeuge in den Psrkbucliten stehen. Dies werde regelmäßig
kontrolliert und geahndel. Ob sich ein solcher Aufwand auch tn den Nebenstraßen lehne1
sei fraglich. Es wäre besser, wenn sich die Anwohner auf eine fre'iillige Lösung einigen
kt n nte n.
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Frau Timm-.Berqs schigt vor, die Anregung/Beschwerde an die Bezirksvertretung Nord zu
übe rwe isa n.

Herr HenIc hei häll wechselseitige Haflverboe an Reinigungstagen für sinnvolL aber nicht
im gesamten Stadtgebiet. Er mchte die Überweisung an die Bezirkevertretung in diesem
FaH dennoch mit einer Empreh!ung des eschwerdeausschusses veibunden sehen, sich
auch mit der Frage der Einrichtung wechselseitiger Haliverbole zu befassell.

Herr Beyel möchte wissen, Ober welche SIraßenlnge es in diesem Fall geht.

Herr Liedtke schätzt, dsss die Lenaustraße geschätzte 250 Meter lang sein dürfte.

Herr Idel weist darauf hin, dsss der Rat vor ein paar Jahren den Beschluss gefasst hai,
nach den Erfahrungen mit den Pi!olprojekten Spielbrink und Quanibusch keine weiteren
Bereiche mit wechselseitigem Heltverbot an Reinigungstagen zuzulassen.

Frau Timm-Berqa nieinl, dass es nich! geht, dass die Vertei'er der Wochenzeitungen und
Werbeblättchen ihre Produkte einfach in die Hauseingänge legen und damit für eine
Verschmutzung der Straße sorgen. Hier müsse Druck ausgeübt werden, dass das nicht
mehr vorcomme.

Herr Dr. Bficker stel]I den Antrag von Frau Timm-Berge mit der Ergänzung von Herrn
Hentschel zur Abstimmung.

Bes ch E LIS 5

Die Anregungfl3eschwerde wird an die Bezirksver!retung Nord überwiesen mit der
Empfehlung, sich im Zuge der weiteren Beratung aber diesen SachverhaFt auch mit der
Frage nach der Einrichtung wechselseitiger Hallverbote an Reinigungstegen zu beFassen.

EnsIimmig beschlossen

OnIire-Vrs1n dieser 5ite http:/frJmt'to(PO.asp?TOLDUR=196401&eptirns=8
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Straßenrcinijung Lenaustraße 3B

Sehr geehrte Fiau Kramer.

die Lenaus1rate v1ird sa zungsgemaßL en Mal wöchentlich und iwar donnerstags
9ereTnigt. Die Reinigung erEotg mitlels einer KeinkehrmaschFne.

Die Reinigun9shuf9keit bei der Somn1ereinfJung kann je nach den örilichen
VerhilnLssen unterschiedrih sein. Sie bestimml sich nach dem GFarJ der zu erwadenden
Versciniu1zung Dieser ergbt sich wiederum aus der Verkehrsbetaslung, der
angrenzenden Bepflanzung tinri der angrenzenden Bebauung.
m Jahr 2013 haben wir gemeinsam mit der Krnmerei der Siedi Hagen eine urn1issende
Pü(ung der bis dato akWelen Einslufungeti unJ Bewertungen eiFer im Hegener
Stadtgebiet be11ndIchen Straßen hinsirh1lcli der Straßenreinigung sowie des
Winterdieneles durcligefühil. Die Ergebnisse dieser (teUwaisen) I4eubewerlung haben sich
auch in einer .nderung der Gebührensalzung. fürdas Jahr 2014 niedeigeschagen.

Das Probreni der paikenderi Fahrzeuge und de! davon ausgehenden Behinderungen der
Sbeßenreinigung Ist nahezu im gesamten SaUtgebiet gleich, so dass die
Reinigungsreislung ir der oben aufgeführten Stra1e den gleichen Umfang wie in anderen
Straßen des Sladhgehietes heL Dass Straflenbeieiche, die von der maschinellen
Reinigung nicht erfasst werden können. liegen b!.eiben ist zwar bedauerlich, jedoch wird
dadurch die Ordnun rnßigeit der Straßenreinigung nicht in Frage gestehlt.

/kutgrtrnd der Beschwerde haben wir uns den Bereich vers1rM angeschavt und mussten
(esIsteen, dass der anesprochetie Paristreffen stark frequenliert ist. Zu keiner Zeit war
der Paikeireifen so frei dass wir den Bereich hallen ungehindert reinIgen können. Der
Slraßenbereich selbst, ist unserer Ansicirt nach tzungsgemß gereinigt.
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Zu deii Regeneinläufen in der Leniustrziße können '.rJr m1teen, dass '.ju den usinchgen
Fachbereich der WI3H die Probematik gechded heben. rn Gegerzug zu den
Beobchiunpen der Friu Bndsteiner s?nd de SinkksIeii im diesem Bereich, we de
Jahre zuvor, nur Iurnugemß gereniI worden. Eine sä ikere Veruneingung konnte vorn
Fachbere(ch ncii !eieste1It werden.

Wr holTen Ihnen hEennit ausr&chende Infomitionen jegeben zu heben,

Mii freundlien Grüßen

t\ (

Dr. Deicher \' LedIe
(Ges cii It s Iü hier) (8cm Lc h s Leiter)
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Kurzfassung
Für Herrn Erlmann ist nicht nachvollziehbar, weshalb der Märkische Ring in der
Vergangenheit geschlossen werden musste, obwohl die Wetterlage nicht auf eine erhöhte
Feinstaubbelastung schließen ließ. Zudem sei an dieser Messstelle ein Passivsammler
montiert, der erst im Nachhinein im Labor ausgewertet werde. Er bittet die Fachverwaltung
um Information, welche akute aktuelle Situation zur Schließung des Märkischen Ringes am
Finanzamt führt.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung.

Begrundung
Die Konzeption des Steuerungsmodu!s für die Verkehrssteuerung am Mrkischen Ring
basiert auf umfangreichen Untersuchungen zwischen Verkehrstagesgang, meteorologischen
Randbedingungen und Luftschadstoff-lrnmissionen. Die Entwicklung und die Validierung der
Methode wurden seinerzeit durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit gefördert.

Zwischenzeitlich wurde das Berechnungsprogramm von der Firma Siemens als
eigenständig es Umwe ltmod ul" auf den Verkehrs leitrech ne r übertragen.
Die Herausforderung bestand darin, einen Steuerungsalgonthmus zu entwickeln, der es
ermöglicht, kritische Belastungssituationen so frühzeifig zu erkennen, dass durch den Eingriff
in den Straßenverkehr die größtmöglichen Effekte bei der Schadstoffminderung erreicht
werden.

Als entscheidende meteorologische Steuerparameter wurden die Windnchtung und
Windgeschwindigkeit sowie die Globalstrahrung ermittelt und zwischenzeitlich in den
Ste u eru ngs a Ig orith m us integriert. Die metea ro lag i sch en Daten werden auf dem
F in a nza mtsd ach erfasst. Zus ätzl ich werden Im mission sd aten der LAN UV Verkeh rsstation am
Graf von Galen Ring herangezogen. Sehr hohe NO2-lmmissionen> 180 jig/m3 dieser Stationr
lösen unabhängig von den anderen Kriterien eine Sperrung am Märkischen Ring aus. Dieses
Sperrkriterium kommt allerdings nur extrem selten zum Einsatz und dient in erster Linie als
Sicherung im Fall des Ausfalls der Meteorologie Station.

Immissionswerte der Station am Märkischen Ring fließen nicht in den Steuerungsalgonthmus
mit ein und werden lediglich zur Wirkungskontrolle genutzt.

Zur Auslösung der Sperrung reicht es aus, dass eine der in Tabelle 1 aufgeführten
Bedingungen erfüllt ist (siehe Tabelle 1 auf der nachfolgenden Seite). Als Beispiel für die
Schaltung der immissionsabhärigigen Verkehrssteuerung ist eine automatisierte Mitteilung
der Verkehrstechnik als Anlage beigefügt.
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Tab. 1: Auslösekriterien zur AktJverung des LKW-Durchfahrtverbotes

Bed nungs-

flUmIflet;

Wndrichtung

e gegr Nord)

Wirdwh ldIgt
mfs

G]cbFstrahFun

('Mm2)
1 Imin

'GvG Jc[rn2)

1 0bs65 4,0

2 90bi170 <1,5

3 300 360 <3,0

4
0bsi70odr <35300 bs 350

5 1B0
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